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 Veröffentlicht am 28.02.2008

Norm

ABGB §1002 ff

Rechtssatz

Ob und welche Informationsp0ichten den Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber tre1en, richtet sich nach den

Umständen des Einzelfalls und könnte nur bei einer gravierenden Fehlbeurteilung des Berufungsgerichts eine

erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO begründen.
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